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B5-0486/2003

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Ergebnis des 12. Gipfeltreffens 
EU-Russland (Rom, 6. November 2003)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland,

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und 
Russland, das am 1. Dezember 1997 in Kraft trat,

– unter Hinweis auf die für die Dauer von vier Jahren angelegte Gemeinsame Strategie der 
EU für Russland vom Juni 1999,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Tschetschenien, insbesondere die 
Entschließungen vom 10. April 2001 und vom 16. Januar 2003,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. November 2002 zum Ergebnis des 
Gipfeltreffens EU-Russland vom 11. November 2002 und seine Entschließung vom 
11. Juli 2003 zur Vorbereitung des EU-Russland-Gipfels in St. Petersburg,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2003 mit dem Titel: 
„Größeres Europa – Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu 
ihren östlichen und südlichen Nachbarn“ (KOM(2003) 104),

– unter Hinweis auf seinen Bericht zum Thema „Größeres Europa“ (A5-0378/2003),

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des 12. Gipfeltreffens EU-Russland, das am 
6. November 2003 in Rom stattfand,

A. in der Erwägung, dass eine verstärkte und umfassende Zusammenarbeit mit Russland 
strategische Bedeutung für die Verwirklichung von Stabilität und Sicherheit in ganz 
Europa hat,

B. in der Erwägung, dass dieses 12. Gipfeltreffen EU-Russland das letzte vor der 
historischen Erweiterung der EU im Mai 2004 ist,

C. in der Erwägung, dass sich durch die bevorstehende Erweiterung die Grenze der EU mit 
Russland verlängern wird, wodurch die Bindungen zwischen beiden Staaten noch 
intensiver und die Notwendigkeit gutnachbarschaftlicher Beziehungen und einer vertieften 
Zusammenarbeit größer werden,

D. in der Erwägung, dass die überwiegend selektive Zusammenarbeit (Gemeinsamer 
Europäischer Wirtschaftsraum, Energiedialog, selektive Zusammenarbeit in politischen 
und Sicherheitsfragen) sowie das Fehlen eines umfassenden Langzeitkonzepts für die 
bilateralen Beziehungen zu den größten Hindernissen bei der Verwirklichung einer 
leistungsfähigen, dynamischen Partnerschaft zwischen der EU und Russland zählen,
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E. in der Erwägung, dass die Weiterentwicklung des demokratischen Prozesses in Russland 
und Russlands Integration in umfassendere Sicherheitsstrukturen Hand in Hand gehen,

F. in der Erwägung, dass es weiterer Bemühungen bedarf, um den demokratischen Prozess in 
Russland im Hinblick insbesondere auf gemeinsame demokratische Werte wie Beachtung 
der Menschenrechte, der rechtsstaatlichen Prinzipien, der Informations- und 
Medienfreiheit zu unterstützen,

G. in der Erwägung, dass verschiedene Vorfälle der letzten Zeit, namentlich der Angriff auf 
das Institut „Offene Gesellschaft“ und die Parteien der politischen Opposition zu 
ernsthaften Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Wahlkampagne Anlass geben,

H. in der Erwägung, dass die Gemeinsame Strategie der EU für Russland 2004 revidiert 
werden sollte, 

1. nimmt die Gemeinsame Erklärung des 12. Gipfeltreffens EU-Russland (Rom, 
6. November) zur Kenntnis;

2. gibt seinem tiefen Bedauern und seiner Sorge darüber Ausdruck, dass die Gemeinsame 
Erklärung keinerlei Hinweise auf Tschetschenien bzw. das Kyoto-Protokoll enthält;

3. betont, dass die Verletzung der Menschenrechte in Tschetschenien infolge des exzessiven, 
unverhältnismäßigen Einsatzes der Armee sowie das Fehlen einer politischen Perspektive 
für den Frieden nach wie vor Probleme im Verhältnis zwischen der EU und Russland 
darstellen;

4. begrüßt es, dass ein Magistrate’s Court in London den Antrag der Russischen Föderation 
auf Auslieferung des tschetschenischen Gesandten Akhmed Zakayev abschlägig 
beschieden hat, da dieser, wenn er in die Russische Förderation zurückkehren würde, 
aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit und seiner politischen Überzeugungen 
wahrscheinlich gefoltert würde und kein freies, faires Verfahren erhielte;

5. hofft aufrichtig, dass das Fehlen eines Hinweises auf das Kyoto-Protokoll in der 
Gemeinsamen Erklärung nicht bedeutet, dass der Gipfel diese Frage unbehandelt gelassen 
hat;

6. bedauert, dass die Umweltprobleme, für die die EU und Russland gemeinsam 
Verantwortung tragen, auf dem Gipfel nicht berücksichtigt wurden; weist darauf hin, dass 
die bedrohte Umwelt um die Ostsee zu den Fragen gehört, denen hohe Priorität hätte 
beigemessen werden müssen;

7. fordert die EU und Russland nachdrücklich auf, gemeinsame Umweltstandards für die 
Sicherheit auf See auszuarbeiten; weist darauf hin, dass Russland in der Frage des Verbots 
von Einhüllentankern mit der EU zusammenarbeiten muss; 

8. betont, dass Russland die ESPO-Konvention über Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
grenzüberschreitenden Rahmen ratifizieren und beachten muss, um wirksame 
Umweltschutzmaßnahmen für die Ostsee durchzusetzen; weist darauf hin, dass die 
gesamte Ölförderung im Bereich der Ostsee unabhängig vom Förderstandort einer 
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden muss; weist darauf hin, dass 
diese UVP im Einklang mit internationalen Normen durchgeführt werden, allen anderen 
Ländern zugänglich sein und auch für den Bau neuer Großraumhäfen bzw. die 
Verlängerung der Betriebszeit von Kernkraftwerken gelten muss;

9. nimmt mit Interesse den Entwurf und den Schlussbericht der hochrangigen Gruppe für 
den Gemeinsamen Europäischen Wirtschaftsraum sowie den 4. Fortschrittsbericht über 
den Energiedialog EU-Russland, die Gemeinsame Erklärung über die Verstärkung des 
Dialogs und der Zusammenarbeit in politischen und Sicherheitsfragen und Russlands 
Beitritt zum Bologna-Prozess, bei dem es um die gegenseitige Anerkennung von 
Diplomen geht, zur Kenntnis;

10. begrüßt die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Russischen Föderation und 
Europol und drängt Russland, die Verhandlungen über ein Rückführungsabkommen 
zwischen der EU und Russland zügig zum Abschluss zu bringen, schärfer gegen das 
organisierte Verbrechen vorzugehen und die Zusammenarbeit im Bereich der 
Grenzverwaltung zu fördern, wobei es wichtig ist, dass Russland Grenzübereinkommen 
mit Estland und Lettland unterzeichnet und ratifiziert;

11. unterstützt die Verstärkung der umfassenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
entlang den Grenzen zwischen der erweiterten Europäischen Union und Russland, 
insbesondere dem Oblast Kaliningrad, als Teil der Politik im Rahmen der neuen 
Nachbarschaftspolitik im größeren Europa;

12. nimmt die Langzeitperspektive einer visafreien Reiseregelung zwischen der EU und 
Russland sowie die Visaerleichterungen auf beiden Seiten zur Kenntnis;

13. begrüßt es, dass bei der Schaffung eines gemeinsamen Raumes der äußeren Sicherheit 
spürbare Fortschritte erzielt wurden, appelliert jedoch an den Rat und die Kommission, 
die Perspektiven einer intensiveren Zusammenarbeit bei Krisenmanagement, 
Konfliktverhütung und Zivilschutz innerhalb bestehender Strukturen zu erörtern;

14. appelliert in diesem Zusammenhang an die russische Regierung, den OSZE-
Empfehlungen bezüglich eines Truppenabzugs aus der Trans-Dnjestr-Region der 
Republik Moldau nachzukommen;

15. fordert den Rat und die Kommission auf, stärker zusammen zu arbeiten, um gemeinsame 
Umweltprobleme, wie die Sicherheit auf See und die nukleare Sicherheit gemeinsam 
anzugehen, und fordert die russische Regierung auf, der Duma das Kyoto-Protokoll so 
rasch wie möglich zur Ratifizierung vorzulegen;

16. appelliert an Rat und Kommission, sich gezielt mit den politischen Perspektiven eines 
dauerhaften Friedens in Tschetschenien zu beschäftigen und darauf zu drängen, dass 
Russland die Bereitstellung humanitärer Hilfe erleichtert, der Straflosigkeit ein Ende 
macht, indem es diejenigen, die sich im Tschetschenien-Konflikt schwerer Verbrechen 
schuldig gemacht haben, vor Gericht bringt, die intern Vertriebenen schützt und die Fälle 
der aus EU-Mitgliedstaaten nach Russland entführten Kinder prüft, die nunmehr bereits 
jahrelang anhängig sind, ohne dass die Eltern in den EU-Mitgliedstaaten irgendwelche 
Informationen erhalten;
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17. fordert den Rat und die Kommission auf, erneut ihre Besorgnis angesichts der Entführung 
des Mitarbeiters von „Ärzte ohne Grenzen“, Arjan Erkel, zu bekunden;

18. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, ihre Bedenken im Hinblick darauf 
zu äußern, dass die Oppositionsparteien unter Umständen an der Durchführung einer 
freien und fairen Wahlkampagne gehindert werden;

19. fordert den Rat und die Kommission auf, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die 
russischen Behörden in der Youkos-Affäre das einschlägige Recht fair, nicht 
diskriminierend und angemessen anwenden sollten; fordert mit Nachdruck, dass die 
Beklagten ein faires Verfahren und damit die Möglichkeit erhalten müssen, sich zu 
verteidigen;

20. fordert den Rat und die Kommission auf, die Durchführung von Justizreformen in 
Russland weiterhin zu unterstützen, da eine Nichtbeachtung dieser wichtigen Prinzipien 
nicht nur die Fortschritte gefährden würde, die Russland bei der Schaffung eines positiven 
Umfeldes für die Entwicklung von Handel und Investitionen durch russische und 
ausländische Unternehmen erzielt hat, sondern unter Umständen auch Russlands 
Integration in einen Gemeinsamen Europäischen Wirtschaftsraum verzögert;

21. fordert den Rat und die Kommission auf, die Themen Tschetschenien, Justizreform und 
Beachtung von Menschenrechten und rechtsstaatlichen Prinzipien bei der nächsten 
Überprüfung der Gemeinsamen Strategie der EU für Russland im Jahre 2004 zu 
berücksichtigen;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Präsidenten und dem Parlament der Russischen Föderation zu übermitteln.


